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Budgetbegleitgesetz 2009

Durch das am 17.6.2009 im BGBI I 52/2009 kundgemachte Budgetbegleitgesetz
2009, dessen 2. Hauptstück dem Bereich Justiz gewidmet ist, kommt es zu
zahlreichen Änderungen im Bereich des Zivil- und Strafrechts, die bereits mit dem
der Kundmachung folgenden Tag, mit 1. Juli 2009 bzw mit 1. Jänner 2010 in Kraft
getreten sind bzw treten werden. Es darf darauf hingewiesen werden, dass es sich
nachfolgend nur um einen Auszug handelt und für einen vollständigen Überblick das
Studium des Gesetzestextes unerlässlich ist.

Zivilrechtsangelegenheiten

Durch die Novellierung des § 279 Abs 5 ABGB wird die durch das Sachwalterrechts­
Änderungsgeselz 2006 eingeführte fixe Beschränkung der Höchstzahl der
Sachwalterschaften für Rechtsanwälte und Notare gelockert. Zukünftig wird bloß
vermutet, dass ein Rechtsanwalt oder Notar nicht mehr als 25 Sachwalterschaften
übernehmen kann. Damit wird es Rechtsanwälten, deren Kanzlei über eine auf
Sachwalterschaften spezialisierte Infrastruktur verfügt, ermöglicht, in Zukunft
wieder mehr Sachwalterschaften zu übernehmen, was auch im Sinne der
Pflegebefohlenen ist, da es für die Gerichte vielfach schwierig ist, überhaupt
geeignete Sachwalter zu finden.

Im Exekutionsrecht wird die Grenze zur Durchführung eines vereinfachten
Bewilligungsverfahrens von € 30.000.-- auf € 50.000,-- angehoben (§ 54b EO).

Generell werden im zivilgerichtlichen sowie im Außerstreitverfahren die Wertgrenzen
angehoben: Die bisherigen Beschränkungen von € 2.000,--/€ 4.000,--/€ 20.000,-­
werden auf € 2.700,--/€ 5.000,"/€ 30.000,'- erhöht. Des Weiteren wird die
Betragsgrenze für die Anwaltspflicht von € 4.000,-- auf € 5.000,-- angehoben. Die
Obergrenze für das Mahnverfahren wird massiv erhöht, bei Geldstreitigkeiten von
nunmehr bis zu € 75.000,- hat das Gericht ohne vorhergehende mündliche
Verhandlung einen bedingten Zahlungsbefehl zu erlassen (§ 244 Abs 1 ZPO).

Eine weitere Neuerung ergibt sich durch § 54 Abs 1a ZPO betreffend
Kostenentscheidungen: Am Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz
ist auch dem Gegner ein Kostenverzeichnis auszuhändigen. Dieser kann
binnen einer Notfrist von 14 Tagen dazu Stellung nehmen. Erhebt der Gegner
keine begründeten Einwendungen, hat das Gericht die verzeichneten Kosten
seiner Entscheidung zu Grunde zu legen.

Durch den geänderten § 106 Abs 1 ZPO wird die RSa-Zustellung für
verfahrenseinleitende Schriftsätze abgeschafft. Nunmehr Können diese auch an
einen Ersatzempfänger (RSb) wirksam zugestellt werden. Vertretene Parteien
werden auch bei ihrer Einvernahme ausschließlich über ihren
Bevollmächtigten geladen.

Juristische Personen können in Zukunft Verfahrenshilfe nicht mehr In Anspruch
nehmen (§ 63 ZPO).

Grundbuchsgesuche und
Urkundenhinterlegungsgesetz

Anträge
können in

auf
Zukunft

Hinterlegung nach dem
nur mehr schriftlich angebracht

I



,

werden, die Möglichkeit für mündliche Protokollaranträge entfällt (§ 83 GBG). Gern §
10 Abs 2 GUG ist es für den Einbringer nunmehr auch bei elektronischen Eingaben
möglich, die Reihenfolge des Einlangens (und damit des Ranges) anzugeben.

Gerichtsgebllhrengesetz

Generell wird der Schwellenwert für die Indexierung der Gerichts- und
Justizverwaltungsgebühren von 10% auf 5% halbiert (§ 31a Abs 1 GGG).

IP 5: Die Pauschalgebühr für Forderungsanmeldungen betragt wie bisher € 19,-­
Allerdings ist diese Pauschalgebühr für jeden Schriftsatz zu entrichten, der eine
Forderungsanmeldung enthält. auch wenn eine bereits angemeldete Forderung
lediglich erhöht werden soll Werden in einem Schriftsatz mehrere Forderungen
angemeldet, so ist für jede Forderung eine Gebühr von € 19,- zu entrichten.

Neu eingefÜhrte GebQ~reo.:.

TP 7 Entscheidungen über die € 110--,
Genehmigung von Rechtshandlungen
PfleQebefohlener 132 AußerStrGl

TP 7 Entscheidungen über die Bestätigung Y. der Entschädigung, die der
der Pflegschaftsrechnung (§ 137 Person zuerkannt wird. der die
AußStrG) Vermögensverwaltung obliegt.

Mindestens € 11 0,··
TP 12 Sonstige Anträge • 8ußerstreitigen € 220.-In

Verfahren (außer Verfahren nach dem
UbG, HeimAufG, über
Sachwalterschaften für behinderte
Personen und über die Obsorge
Minderjähriger)

TP 12a Pauschalgebühr für das Das Doppelte der für das
Rechtsmiltelverfahren • Verfahren erster InstanzIm
außerstreitigen Verfahren zweiter vorgesehenen Pauschalgebühren
Instanz

TP 12a Pauschalgebühr für das Das Dreifache der für das
Rechtsmiltelverfahren

,
Verfahren erster InslanzIm

außerstreitigen Verfahren dritter vorgesehenen Pauschalgebühren
Instanz

TP 13 - Strafverfahren auf Grund von Privatanklagilll

. bisher nunmehr
Antrage des Privatanklägers auf Einleitung und €90.-- € 220,-
Fortsetzunq des Strafverfahrens
Berufung gegen Urteile der Gerichtshöfe, soweit sie nicht € 10500 € 440.··,
mit einer Nichtigkeitsbeschwerde verbunden Sind. und
Berufun en ae en Urteile der BezirksQerichte
NichtiQkeitsbeschwerden €121,-- € 660,--
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